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S A T Z U N G 
 

§1 

Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen: Verein zur Förderung junger Billardsportler 

(2) Er soll in das Vereinsregister des Amtsgerichts Erfurt eingetragen werden und trägt dann den 

Zusatz "e.V." 

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Erfurt. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§2 

Zweck des Vereins 
(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports durch die ideelle und finanzielle 

Unterstützung anderer steuerbegünstigter Körperschaften, von Körperschaften des öffentlichen 

Rechts oder auch von ausländischen Körperschaften i.S. d. § 58 Nr. 1 AO zur ideellen und 

materiellen Förderung und Pflege des Billardsports junger Menschen.  

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln durch Spenden, 

Beiträge, Umlagen, Zuschüsse, sonstige Zuwendungen und weiterer erwirtschafteter 

Überschüsse und Gewinne sowie deren Weiterleitung zur Förderung der steuerbegünstigten 

Zwecke im Sinne des Absatzes 1.  

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(4) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 

durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigt werden.  

(5) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.  

 

§3 

Gemeinnützigkeit 
Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte 

Zwecke“ der Abgabenordnung. In seiner Eigenschaft als Förderverein im Sinne des § 58 AO 

verwendet er die ihm zur Verfügung stehenden Mittel ausschließlich zur Förderung der in § 2 der 

Satzung genannten steuerbegünstigten Einrichtungen. 

 

§4 

Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die bereit ist, Ziele 

und Satzungszwecke nachhaltig zu fördern. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet 

der Vorstand. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung des Aufnahmeantrags kann 

dem Antragsteller ohne Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt werden. Jugendliche unter 18 

Jahren bedürfen der Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/s. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des Vereins zu 

fördern und den Verein in angemessener und ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen. 

(3) Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, Ausschluss aus dem Verein, Tod des Mitglieds oder 

Verlust der Rechtsfähigkeit. 

(4) Der freiwillige Austritt muss schriftlich dem Vorstand gegenüber erklärt werden. Er ist nur 

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 

möglich. 
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(5) Der Ausschluss aus dem Verein ist mit sofortiger Wirkung dann möglich, wenn ein wichtiger 

Grund vorliegt. Als wichtiger Grund gilt der grobe Verstoß gegen die Satzung, insbesondere 

den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen. 

(6) Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Vorstandsmitglieder, nachdem dem betroffenen Mitglied die Möglichkeit zur Stellungnahme 

gewährt worden ist. Eine Stellungnahme hat innerhalb von zwei Wochen nach Mitteilung über 

den beabsichtigten Vereinsausschluss zu erfolgen. 

(7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Teil am Vereinsvermögen 

oder einer Beitragsrückerstattung. 

 

§5 

Beiträge 
Jedes Mitglied zahlt einen Mitgliedsbeitrag. Die Mitgliedsbeiträge werden von der 

Mitgliederversammlung festgesetzt und in einer Beitragsordnung beschlossen. 

 

§6 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahres Stimmrecht. Wählbar ist jedes Mitglied 

mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Das 

Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden und ist nicht übertragbar 

(2) Eine Vertretung von Mitgliedern, die noch nicht volljährig sind, durch ihre Eltern oder 

sorgeberechtigte Personen bei Abstimmungen und Wahlen ist nicht statthaft. 

(3) Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und zur Mitgliederversammlung Anträge zu 

unterbreiten. 

(4) Anträge zu Satzungsänderungen oder zur Auflösung des Vereins müssen dem Vorstand sechs 

Wochen vor der Mitgliederversammlung eingereicht werden. 

(5) Die Kommunikation im Verein erfolgt in Textform. Mitteilungen jeglicher Art gelten als 

zugegangen, wenn sie an die dem Verein bekannt gegebene Anschrift oder E-Mail-Adresse 

gerichtet ist. Die Mitteilung von Adressänderungen und Änderungen von E-Mail-Adressen ist 

eine Bringschuld des Mitglieds.  

 

§7 

Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind:  

1. der Vorstand,  

2. die Mitgliederversammlung.  

 

§8 

Vorstand 
(1) Der Vorstand setzt sich zusammen aus:  

• dem/der Vorsitzenden  

• dem/der Schatzmeister/in 

• dem/der Beisitzer/in 

(2) Vorstandsmitglieder können nur natürliche, volljährige Personen sein.  

(3) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der Schatzmeister. Der Verein wird 

gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden oder den Schatzmeister allein 

vertreten. 

(4) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und erledigt alle Verwaltungsaufgaben 

sowie alle die Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan 

zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  
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• die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Geschäftsführung 

des Vereins nach der Vereinssatzung,  

• die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Leitung der 

Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden oder den Schatzmeister,  

(5) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 4 

Jahren mit der Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

Kann kein Kandidat im ersten Wahlgang die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf 

sich vereinigen, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten 

Stimmen statt.  

(6) Die Mitglieder des Vorstands bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. 

(7) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so kann sich 

der Vorstand selbst durch Zuwahl ergänzen. Das hinzu gewählte Vorstandsmitglied hat die 

gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen Vorstandsmitglieder. 

(8) Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu denen der Vorsitzende 

und im Verhinderungsfalle der Schatzmeister nach Bedarf einlädt. 

(9) Im Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung über einzelne 

Gegenstände im Umlaufverfahren erfolgt. Der Vorsitzende legt die Frist zur Zustimmung zu 

einer Beschlussvorlage im Einzelfall fest. Die Frist muss mindestens drei Tage ab Zugang der 

Vorlage sein. Widerspricht ein Vorstandsmitglied der Beschlussfassung im Umlaufverfahren 

innerhalb der vom Vorsitzenden gesetzten Frist, muss der Vorsitzende zu einer 

Vorstandssitzung einladen. 

(10) Der Vorstand ist ermächtigt Satzungsänderungen durchzuführen, die vom zuständigen 

Amtsgericht als Voraussetzung zur Eintragung oder vom Finanzamt zur Erlangung bzw. dem 

Erhalt der Gemeinnützigkeit gefordert werden. Es darf sich um keine Beschlüsse handeln, die 

den Zweck oder die Aufgaben dieser Satzung ändern. Die Änderungen dürfen ausschließlich 

den geforderten Bedingungen dieser Ämter entsprechen. Der Beschluss muss einstimmig 

herbeigeführt und die Änderungen müssen der nächsten Mitgliederversammlung zur Kenntnis 

gegeben werden. 

 

§9 

Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung soll im ersten Halbjahr eines jeden Jahres stattfinden. Sie ist vom 

Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen und unter Mitteilung der Tagesordnung 

schriftlich einzuberufen.  

(2) Sie wird vom Vorstand einberufen und vom Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit vom 

Schatzmeister geleitet. Ist weder der Vorsitzende noch der Schatzmeister anwesend, wählt die 

Versammlung einen Leiter. 

(3) Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der Mitgliederversammlung 

schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Fristgemäß gestellte Anträge sind 

nachträglich auf die Tagesordnung zu nehmen und den Mitgliedern bekannt zu geben. Nach 

Ablauf der Frist gestellte Anträge können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden 

Stimmberechtigten zur Entscheidung in der Mitgliederversammlung zugelassen werden. 

Anträge zu Satzungsänderungen, zur Auflösung des Vereins oder die Wahl sowie Abberufung 

von Vorstandsmitgliedern müssen mit der Einberufung mitgeteilt werden. 

(4) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 

• Entgegennahme des Berichts des Vorsitzenden über das abgelaufene Geschäftsjahr 

• Entlastung des Vorstands 

• Festsetzung der Höhe der Beiträge 

• Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und Kassenprüfern 

• Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins 

• Erlass von Ordnungen 

• Beschlussfassung über Anträge von Mitgliedern 

(5) Alle Abstimmungen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf geheime 

Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. Eine geheime 
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Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies von mindestens einem Viertel der erschienenen 

stimmberechtigten Mitglieder verlangt wird.  

(6) Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig. 

Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen und werden nicht gezählt. Beschlüsse 

werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Für Satzungsänderungen 

ist eine 2/3 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, für die Änderung des Vereinszwecks 

und die Auflösung des Vereins eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich.  

(7) Die Versammlung wählt einen Protokollführer, welcher ein Protokoll über den Verlauf und die 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung führt. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und 

dem Protokollführer zu unterzeichnen.  

(8) Auf Beschluss des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung ausschließlich oder partiell 

über Wege der elektronischen Kommunikation durchgeführt werden 

(9) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind auf Grund eines Beschlusses des Vorstandes, 

oder wenn mindestens ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder die Einberufung schriftlich 

unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt, innerhalb von acht Wochen einzuberufen. 

 

§10 

Die Kassenprüfer 
Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer auf die Dauer von 4 Jahren. Sie dürfen nicht 

Mitglieder des Vorstands sein. Sie haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit 

zu überprüfen. Über die Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung haben sie der 

Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. 

 

§11 

Auflösung des Vereins 

(1) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins, oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt 

das Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere 

steuerbegünstigte Körperschaft, die es unmittelbar und ausschließlich für die in § 2 (1) dieser 

Satzung genannten Zwecke zu verwenden hat.  

(2) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Mitglieder des 

Vorstandes gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gilt auch, wenn der Verein 

aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  


